
 
           06.08.2018 

Regeln für den Sportunterricht 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

zum Schuljahresbeginn möchten wir Sie noch einmal über die verbindlich geltenden Regeln für den 
Sport – und Schwimmunterricht informieren. Dabei stehen die Sicherheit und der Schutz ihres 
Kindes immer an erster Stelle. Werden die unten genannten Regeln nicht eingehalten, ist eine 
Teilnahme am  Sport – oder Schwimmunterricht nicht möglich.  Der Ausschluss vom Sportunterricht 
wird in der Schülerakte festgehalten. Bitte sorgen Sie, im Interesse Ihres Kindes dafür, dass es nicht 
soweit kommen muss.  
 

1. Regeln für den Sportunterricht  

 Ihr Kind trägt feste Hallensportschuhe. 
 Ihr Kind bringt die Sportkleidung  (T-Shirt, Sporthose, Sportschuhe) in einem 

Sportbeutel mit in die Schule. 
 Ihr Kind hat die Haare mit einem Haargummi zusammengebunden, wenn es lange 

Haare hat. 
 Ihr Kind darf keinen Schmuck  tragen (Ohrringe, Ohrstecker, Ringe, Ketten, Uhren, 

Armbänder,…). Schicken Sie Ihr Kind am Sporttag immer ohne Schmuck in die Schule.  
 

 

2. Regeln für den Schwimmunterricht 

 Ihr Kind trägt Badekleidung und Badeschuhe. 
 Ihr Kind braucht ein Handtuch und Duschgel. 
 Ihr Kind hat die Haare mit einem Haargummi zusammengebunden oder trägt eine 

Bademütze, wenn es lange Haare hat. 
 Ihr Kind trägt im Winter am Schwimmtag eine Mütze zum Schutz vor Kälte. 
 Ihr Kind darf keinen Schmuck  tragen (Ohrringe, Ohrstecker, Ringe, Ketten, Uhren, 

Armbänder,…). Schicken Sie Ihr Kind am Sporttag immer ohne Schmuck in die Schule.  
 

 

 

Zum Wohle Ihres Kindes sind die Sportlehrerinnen und Sportlehrer angehalten, diese Regeln 
genau zu beachten. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Dagmar Schneberger-Splitt                Peter Enkelmann 
Schulleiterin      Schulsportleiter 
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